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Änderungsverfahren für den Landesentwicklungsplan NRW  

Ihr Schreiben vom 07.06.2023: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Björn Fleischer, sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend finden Sie die Stellungnahme des LSV e.V. im Rahmen der Beteili-

gung der öffentlichen Stellen und der Träger öffentlicher Belange am Änderungs-

verfahren für den Landesentwicklungsplan NRW (Erneuerbare Energien). 

Wir bitten um Eingangsbestätigung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Stellungnahme des LSV zum Änderungsverfahren für den LEP NRW (Erneuerbare Energien): 

 

Legende: 

Kursivschreibweise: Wiedergabe des Originaltextes LEP-Entwurf 

Rot: Anregungen / Änderungsvorschläge 

PG: Fundstelle in der Planbegründung 

SN: Fundstelle in der Synopse des LEP 

UB: Fundstelle im Umweltbericht 

 

Nr. Fundstelle: Änderungsvorschlag: Begründung / Anmerkung: 

1 BG,S. 2, 1. Abs. LSV-Anregung:   Textergänzung: „Dabei wird das bundesweite Ziel  
der Netto-Treibhausgasneutralität ……durch das Zwischenziel kon-
kretisiert, ….“ 

Sprachliche Klarstellung: Ein Ziel kann nicht durch ein Ziel 
konkretisiert werden. 

2 UB, S. 39, Abschnitt 
5.1.2 

Text: „….Dabei zielt die Änderung des LEP NRW in einem ersten 
Schritt der Umsetzung darauf ab, jeder Region des Landes im 
Rahmen einer gerechten Verteilung einen angemessenen Flächen-
anteil zuzuweisen (regionale Flächenbeitragswerte), um den vom 
Bund geforderten Flächenwert für das Land zu erreichen (siehe 
weitergehend Kap. 5.1.4)….“  

LSV-Anregung:   Prinzip der „gerechten Verteilung“ der FBW sollte 
näher erläutert werden. 

Es muss verhindert werden, durch die Bereitstellung von 
Windenergiefläche durch Kommunen über das geforderte 
Maß hinaus (z.B. Bornheim  5,2 %) andere Kommunen, die 
über genug geeignete Flächen verfügen, dadurch zu beloh-
nen, dass diesen Kommunen weniger Fläche abgefordert 
wird, als es einer „gerechten“ Verteilung entspräche. 
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Nr. Fundstelle: Änderungsvorschlag: Begründung / Anmerkung: 

3 UB, S. 39, Abschnitt 
5.1.2 

Text: „… Ausgenommen von der Festlegung von Windenergieberei-
chen werden entsprechend der Flächenanalyse Windenergie NRW 
etwa Siedlungsbereiche und die direkte Umgebung von Einzel-
wohnhäusern im Freiraum mit Abständen von 700 Metern (Innen-
bereich) und 500 Metern (Außenbereich)…..“ 

LSV-Anregung:   Die vom LANUV in ihrer Windflächenanalyse fest-
gelegten Abstände von 700 m von Siedlungsbereichen im Innen-
bereich und 500 m im Außenbereich sollten näher erläutert wer-
den. 

Vor dem Hintergrund, dass die bislang im LEP festgeschrie-
benen Vorsorgeabstände von 1.500 m ersatzlos gestrichen 
wurden, sollte die Begründung für die durch das LANUV 
vorgesehenen Schutzabstände aus sich heraus nachvoll-
ziehbar sein. Der bloße Verweis auf die Windflächenanalyse 
der LANUV, die nicht im LEP selbst enthalten ist, reicht nicht 
aus. 

4 UB, S.44, Abschnitt 5.1.3 

UB, S. 47, Tabelle 8; Ab-
schnitt 1 

Text: „Gesundheitsgefährdungen und erhebliche Belästigungen 
durch Lärmimmissionen oder Schattenwurf im Bereich von Wohn-
nutzungen sind durch angemessene Abstandskriterien auf Regio-
nalplanungsebene zu vermeiden und auf Genehmigungsebene ab-
schließend zu prüfen.“ 

LSV-Anregung:    Ergänzen: „Die Regelung in § 249 Abs. 10 BauGB 
bleibt davon unberührt.“ 

§ 249  Abs. 10 BauGB: „Der öffentliche Belang einer optisch 
bedrängenden Wirkung steht einem Vorhaben nach § 35 
Absatz 1 Nummer 5, das der Erforschung, Entwicklung oder 
Nutzung der Windenergie dient, in der Regel nicht entge-
gen, wenn der Abstand von der Mitte des Mastfußes der 
Windenergieanlage bis zu einer zulässigen baulichen Nut-
zung zu Wohnzwecken mindestens der zweifachen Höhe der 
Windenergieanlage entspricht. Höhe im Sinne des Satzes 1 
ist die Nabenhöhe zuzüglich Radius des Rotors.“ 

5 UB, S.44, Abschnitt 
5.1.3, 

UB, S.48, Tabelle 8, Ab-
schnitt 2 

Text: „Die nicht vermeidbare Betroffenheit von Biotop- und Habi-
tatstrukturen und sonstigen Naturhaushaltsfunktionen sowie des 
Landschaftsbildes ist im Rahmen der Prüfung der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung auf Genehmigungsebene zu ermitteln 
sowie angemessen zu kompensieren.“ 

 

LSV-Anregung:    Dieser Text sollte insgesamt auf seine rechtliche 
Richtigkeit, vor allem hinsichtlich des Kriteriums „Landschaftsbild“ 
überprüft und ggfs. korrigiert werden. 

Landschaftsschutz ist gemäß § 26 Abs. 3 BNatSchG (neu) 
künftig grundsätzlich kein Hinderungsgrund mehr für die Er-
richtung von WEA, wenn sich deren Standort in einem WEG 
befindet. Da die Ausweisung von WEG in NRW jedoch durch 
die Regionalplanungsebene erfolgt, muss die der Auswei-
sung eines WEG vorgelagerte landschaftsschutzrechtliche 
Prüfung ebenfalls auf dieser Ebene erfolgen. Andernfalls 
entsteht ein nicht auflösbarer Widerspruch zwischen der 
Neuregelung in § 26 Abs.3 BNatSchG und den allgemeinen 
Regelungen für Gebietsausweisungen (siehe dazu § 249 
Abs. 6 BauGB). Auch hinsichtlich der Prüfung anderer 
Schutzgüter ist die Regionalplanungsebene, durch die WEG  
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ausgewiesen werden, gefordert. 

Nr. Fundstelle: Änderungsvorschlag: Begründung / Anmerkung: 

6 UB, S. 45, Abschnitt 
5.1.4, neues Ziel 10.2.3 

Text: „Mit den nach Ziel 10.2-2 festgelegten Windenergiebereichen 
sind Höhenbeschränkungen nicht vereinbar.“ 

LSV-Anregung:    Es sollte eine Erläuterung oder Textergänzung 
hinsichtlich Höhenbegrenzungen eingefügt werden, die nicht 
durch Planungsfestsetzung, sondern sachliche Notwendigkeiten 
erforderlich sind/ bzw. bereits vorhanden sind. 

Beispiel: Im Umfeld des Militärflughafens Nörvenich gibt es 
militärische festgesetzte Tieffluggebiete. Dort dürfen WEA 
bestimmte Bauhöhen nicht überschreiten. 

Derart begründete Höhenbegrenzungen, die nicht im Rah-
men der Regional- oder Kommunalplanung  festgesetzt 
wurden / werden, führen nicht dazu, dass in diesen Berei-
chen ausgewiesene Flächen für Windenergie nicht als FBW 
angerechnet werden. 

7 UB, S. 46 Text: „Die Änderung des bisherigen Grundsatzes 10.2-2 in das neue 
Ziel 10.2-2 dient unmittelbar der Umsetzung des WindBG (siehe 
Kap. 1.1). Dabei zielt der LEP NRW darauf ab, jeder Region des 
Landes einen angemessenen Flächenanteil zuzuweisen, um insge-
samt die vom Bund geforderte Flächengröße zu erreichen. 

Die im Ziel 10.2-2 verankerten regionalen Flächenbeitragswerte 
basieren auf einer aktuellen Flächenanalyse Windenergie des 
LANUV (siehe Kap. 5.1.2). Für eine gerechte Verteilung auf die Pla-
nungsregion waren für die planaufstellende Behörde zwei Aspekte 
leitend:  Zum einen soll keine Planungsregion mehr als 75 Prozent 
ihrer Potenzialflächen für die Windenergie zur Verfügung stellen 
müssen. Zum anderen soll nicht mehr als die bundesseitig vorgese-
hene Obergrenze von 2,2 Prozent der Gesamtfläche der Planungs-
region  für die Windenergie vorgehalten werden müssen.“ 

LSV-Anregung:   Ergänzen: „Andernfalls würde der auf Bundesebe-
ne ermittelte, durch Windkraft zu deckende Bedarf übererfüllt. 
Dies könnte ohne eingehende neue Prüfung zu Beeinträchtigungen 
der durch die Errichtung von WEA ohnehin betroffenen Schutzgü-
ter führen.“ 

Die im WindBG festgelegten FBW geben in Flächen ausge-
drückt den durch WEA zu deckenden gegenwärtigen und 
langfristig zu erwartenden „energiewirtschaftlichen und 
klimapolitischen Bedarf“ wieder (BT-Drucksache 20/2355, S. 
24). Wenn die im WindBG festgelegten Quoten erreicht 
sind, ist dem vorrangigen Belang der erneuerbaren Energien 
durch WEA langfristig Rechnung getragen. „Überragendes 
oder überwiegendes öffentliches Interesse“ im Sinne der 
genannten Vorschriften verlangt keinesfalls, soviel wie mög-
lich WEA auch über den Bedarf hinaus zu errichten und zu 
betreiben. Ein solches Verständnis würde dem allgemein 
anerkannten Verhältnismäßigkeitsprinzip und Übermaßver-
bot widersprechen. 

Vielmehr bedeutet die Sicherung des durch WEA zu erbrin-
genden Anteils am „energiewirtschaftlichen Bedarf“ durch 
Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Flächenquote, dass 
andere wichtige Schutzgüter - wie insbesondere der Land-
schaftsschutz – wieder angemessen bis hin zu gleichrangig 
neben dem „überragenden Interesse“ der Windenergie zu 
gewichten sind. 



Seite 4 der LSV-Stellungnahme zum Änderungsverfahren für den Landesentwicklungsplan NRW, 19.07.2023 

Eine Kommune wie Bornheim kann auch über den tatsächli-
chen Bedarf hinaus Flächen für die Windenergie vorsehen, 
dies aber dann doch nur in gerechter Abwägung mit ande-
ren Schutzgütern, ohne dass dabei der Windenergie auch 
über den Bedarf hinaus noch überragende Bedeutung zu 
Lasten anderer Schutzgüter zuerkannt werden kann. 

Nr. Fundstelle: Änderungsvorschlag: Begründung / Anmerkung: 

8 UB, S. 50, Tabelle 8, Ab-
schnitt 7 

Text: „WEA besitzen das Potenzial, als technische Bauwerke die 
Landschaft großräumig visuell zu überformen. Dies kann auch die 
Erholungseignung der Landschaft beeinträchtigen. Ausschlagge-
bend für das Maß der optischen Überformung sind die Anzahl und 
die räumliche Verteilung der WEA. Dabei sind Nahbereichswirkun-
gen von Fernwirkungen zu unterscheiden. 

Die Verteilung der Flächenbeitragswerte auf die einzelnen Regio-
nen basiert auf einer aktuellen Flächenanalyse des LANUV. 
(2023c). In dieser Studie werden umfassend Ausschlussflächenkri-
terien auch aus dem Bereich Natur und Landschaft berücksichtigt. 
Damit ist z. B. sichergestellt, dass bei der Konkretisierung der ge-
setzten regionalen Flächenbeitragswerte in den Regionen Natur-
schutzgebiete, Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Natu-
ra-2000-Gebiete sowie generell Laub- und Mischwälder vollständig 
von WEA freigehalten werden können (siehe Kap. 5.1.2). Diese Ge-
bietskategorien haben häufig auch Bedeutung für die Landschaft. 

 Außerhalb dieser Bereiche verbleibt zudem ausreichend Raum, um 
die gesetzten Flächenbeitragswerte auf Regionalplanungsebene 
anhand weiterer Abwägungskriterien auch zum Schutz von Natur 
und Landschaft weiter zu konkretisieren.“ 

LSV-Anregung:    Einfügen: „Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich 
ausgewiesener oder geplanter Landschaftsschutzgebiete, auch 
wenn diese Kategorie von der LANUV nicht in deren Katalog der  

Ein Großteil der Fläche in NRW ist nach wie vor als Land-
schaftsschutzgebiet ausgewiesen. Auch wenn Landschafts-
schutzgebiete durch die neuere Gesetzgebung zur Be-
schleunigung des Ausbaus der Windenergie eine deutliche 
Einschränkung hinsichtlich der Schutzmaßnahmen erfahren 
hat, haben Landschaftsschutzgebiete gleichwohl eine große 
Bedeutung für die Schaffung und Bewahrung von Gebieten 
für die Erholung der Menschen und zugleich als Refugien für 
die Natur. Umso bedauerlicher ist es, dass in der gesamten 
2. Änderung des LEP diese Schutzkategorie so gut wie über-
haupt keine Erwähnung mehr findet. Gerade auch vor dem 
Hintergrund der Neuregelung in § 26 Abs. 3 BNatSchG wäre 
es wichtig, auch im LEP an geeigneter Stelle hervorzuheben, 
dass Landschaftsschutz durch diese neue Regelung keines-
wegs der Beliebigkeit anheim gegeben wurde, sondern um-
fängliche Schutzvorschriften zum Landschaftsschutz nach 
wie vor zu beachten sind und insbesondere bei Gebiets-
ausweisungen zwingend in die Abwägung mit anderen Be-
langen  sowie benachbarten Landschaftsschutzgebieten 
einzubeziehen sind. 



Seite 5 der LSV-Stellungnahme zum Änderungsverfahren für den Landesentwicklungsplan NRW, 19.07.2023 

Ausschlussflächenkriterien aufgenommen wurde.“ 

Nr. Fundstelle: Änderungsvorschlag: Begründung / Anmerkung: 

9 SN S. 1, Ziel 10.2-2, Ziel-
Text, 2. Abs. 

Text: „Dazu sind in den sechs Planungsregionen Bereiche für die 
Nutzung der Windenergie als Vorranggebiete in den Regionalplä-
nen (Windenergiebereiche) in mindestens folgendem Umfang fest-
zulegen:“ 

LSV-Anregung:    Überprüfung des Begriffs: „Windenergieberei-
che“. Streiche das Wort: “mindestens“.  

 

Das WindBG kreiert und definiert in § 2 den Begriff „Wind-
energiegebiete“. Diese Begriffsbildung sollte sinnvoller Wei-
se auch in den die Windenergie betreffenden Regelungen  
der Länder, also auch im LEP NRW, der Klarheit halber ver-
wendet werden.  

Zwar enthält § 3 WindBG auch das Wort „mindestens“, die 
Festlegung von Flächenbeitragswerten (FBW) im WindBG 
basieren jedoch auf einer im Rahmen einer umfänglichen 
Studie ermittelten konkreten, wenngleich notwendigerwei-
se noch pauschalierten Bedarfsberechnungen.  Allein die 
Vorgabe eines konkreten nachvollziehbaren Bedarfs war die 
Rechtfertigung dafür, dass mit der durch das WindBG ge-
schaffenen Regelungen die bis dahin bestehenden restrikti-
ven Vorgaben durch die Rechtsprechung bei Flächenpla-
nungen mit Konzentrationswirkung aufgegeben werden 
konnten. Die jetzt möglichen WEG-Planungen sind im 
Grundsatz nichts anders als vormals die Konzentrationsflä-
chenplanungen, weil beide Begriffe die Steuerung einer be-
stimmten nutzungskonzentrierten Flächenplanung zum Ziel 
haben.  

Vor diesem Hintergrund müssen die FBW des WindBG des-
halb grundsätzlich als Obergrenzen gesehen werden. Das 
WindBG berechtigt nicht, ohne Neufestsetzung der FBW 
durch eine entsprechende Änderung des (Bundes-)WindBG 
in den Ländern die bisher verbindlich festgesetzten FBW ei-
genmächtig zu überschreiten. Sollte dies geschehen, dürf-
ten insoweit das allgemeine Übermaßverbot und der Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz tangiert sein.  

Daran ändert sich grundsätzlich auch nichts dadurch, dass  
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für Gemeinden eine Höchstgrenze für die Ausweisung von 
WEG auf maximal 15 % der Gemeindefläche und für die je-
weiligen Planungsregionen eine Höchstgrenze von maximal 
75 % festgelegt wurden. Im Ergebnis dürfen die in den ein-
zelnen Planungsregionen auszuweisenden WEG in Addition 
den für NRW durch das WindBG vorgegebenen FBW von 1,8 
% der Landesfläche grundsätzlich nicht überschreiten. 

Nr. Fundstelle: Änderungsvorschlag: Begründung / Anmerkung: 

10 SN S. 1, Ziel 10.2-2 Text: „Zu 10.2-2 Vorranggebiete für Windenergiegebiete 

Der Bund hat mit dem Windflächenbedarfsgesetz (WindBG) den 
Ländern verbindliche Flächenziele für den Ausbau der Windenergie 
vorgegeben. Nordrhein-Westfalen soll danach bis spätestens 2032 
1,8 % (61.402 ha) der Landesfläche für Windenergie planerisch si-
chern. Diese Flächensicherung ist aus Klimaschutzgründen und für 
eine bezahlbare Energieversorgung absolut erforderlich. 

Nordrhein-Westfalen verfolgt daher eine wesentlich kürzere Um-
setzungsfrist (siehe Grundsatz 10.2-5).“ 

LSV-Anregung:    Streiche die Worte: absolut + daher. 

Die Worte „absolut“ und „daher“ erschließen sich nicht aus 
dem Gesamttext. 

11 SN S. 4, Ziel 10.2-3 Text zu 10-2-3: „Nach § 4 Abs. 1 WindBG sind Flächen, die in Plä-
nen ausgewiesen werden, die nach dem 1. Februar 2023 wirksam 
geworden sind und Bestimmungen zur Höhe baulicher Anlagen 
enthalten, nicht anzurechnen. Die regionalplanerischen Windener-
giegebiete sind daher ohne Höhenbeschränkung festzulegen.“ 

LSV-Anregung:     Es sollte eine Erläuterung bzw. eine Textergän-
zung hinsichtlich Höhenbegrenzungen eingefügt werden, die nicht 
durch Planungsfestsetzung, sondern sachliche Notwendigkeiten 
erforderlich sind/ bzw. bereits vorhanden sind. 

siehe hierzu Anmerkung in Nr. 9 

12 SN S. 6, zu 10.2-6 Text: „Auf der Grundlage der durch das LANUV erarbeiteten Flä- Aus der Flächenanalyse der LANUV lassen sich die in diesem  
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chenanalyse Windenergie NRW ist eine Inanspruchnahme von Na-
delwaldflächen bei der Festlegung der konkreten Windenergiebe-
reiche in den Regionalplänen daher zwingend erforderlich, um eine 
gerechte Verteilung der Flächenbeitragswerte für die Windener-
gienutzung zu gewährleisten.“ 

LSV-Anregung:    Den ganzen Absatz ersatzlos streichen oder de-
ren Aussagen näher erläutern:  Nadelwald  in besonders sensiblen, 
als schmale Verbindungskorridore dienenden Waldsäumen wie 
z.B. der „Ville-Wald“, der den „Kottenforst“ mit dem Natura 2000-
Gebiet „Villewäldern bei Bornheim“ verbindet , sollte nicht durch 
WEA in Nadelwaldparzellen in seiner Funktion als Biotopverbund-
zerstört werden. 

Text enthaltenen Aussagen und Behauptungen nicht ablei-
ten. Insbesondere erschließt sich daraus nicht, warum Na-
delwälder zwingend einbezogen werden müssen, um eine 
gerechte Verteilung der FBW zu gewährleisten. 

Dies gilt umso mehr als im LEP-Entwurf der Vorsorgeab-
stand von 1.500 m bei Vorranggebieten für Windenergie er-
satzlos entfallen ist. Durch den Wegfall dieses Vorsorgeab-
stands hat sich die potenziell für Windenergie geeignete 
Fläche deutlich vergrößert. 

Nr. Fundstelle: Änderungsvorschlag: Begründung / Anmerkung: 

13 SN, S. 8, UB S. 11 f. „Bei der Festlegung konkreter Windenergiebereiche sollen die Re-

gionalplanungsbehörden Flächen in BSN im Rahmen ihrer planeri-

schen Konzeptionen und in Abwägung mit anderen naturschutz-

fachlichen Aspekten weiterhin möglichst nur dann in Anspruch 

nehmen, wenn die ökologischen Funktionen des betroffenen Be-

reichs, insbesondere die Funktion im landesweiten Biotopverbund, 

nicht erheblich beeinträchtigt wird.“ 

LSV-Anregung:    BSN (Bereiche für den Schutz der Natur) werden 

von den Regionalpanungsbehörden bei der Festlegung von Wind-

energiebereichen nicht in Anspruch genommen.  

 

 

 

Im Entwurf des Leitfadens "Umsetzung des Arten- und Habi-
tatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind-
energieanlagen in NRW" (MUNV.NRW: Az.: III-3-
63.06.06.10) wird auf den „dramatischen Verlust der Biolo-
gischen Vielfalt“ hingewiesen (S. 4). 

Die Regionalplanungsbehörden orientieren sich in ihrer ver-
einfachten Prüfung  vor allem am Fachinformationssystem 
„Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“, @LINFOS.  In 
dem Leitfaden wird u.a. Naturschutzverbänden „dringend 
empfohlen, dass alle im Zusammenhang mit WEA-Vorhaben 
erhobenen Bestandsdaten dem LANUV zur Aufnahme in den 
landesweiten Datenbestand des Fundortkatasters NRW 
(FOK und @LINFOS) übermittelt werden“ (S. 36). 

Der LSV e.V. als vom Bundesumweltministerium als TÖB 
anerkannter Umweltverband, der zudem Mitglied in der 
ebenfalls als TÖB anerkannten LNU NRW e.V. ist, hat dem 
LANUV seit 2021 im Rahmen der Windenergieplanung der    
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LSV-Anregung:    Die Bezirksregierungen werden auf die lückenhaf-
te Datenbasis des LANUV hingewiesen. In vom LANUV nicht er-
fassten Bereichen wird die Regionalplanung verpflichtet,  aktuelle 
Daten zu den Vorkommen und Bestandsgrößen der planungsrele-
vanten Arten u.a. bei den Unteren Naturschutzbehörden, den Bio-
logischen Stationen und den als TÖB anerkannten Umweltverbän-
den einzuholen. 

 

Stadt Bornheim mehrfach detaillierte Daten zu den im 
Bornheimer Stadtgebiet nachgewiesenen planungsrelevan-
ten Vogel- und Fledermausarten zugeschickt, bisher ohne 
irgendeine Reaktion des Amtes (vgl. https://www.lsv-
vorgebirge.de/projekte/windenergieanlagen/ ).  

Im Leitfaden des Landesumweltministeriums wird zwar da-
rauf hingewiesen:  „Zu beachten ist, dass dem Fundortka-
taster keine vollständigen und flächendeckenden Erhebun-
gen zu Grunde liegen“ (S. 63). Auch im „Umweltbericht“ zur 
LEP-Änderung  werden  „hinsichtlich artenschutzrechtlicher 
Fragestellungen trotz der fehlenden flächenbezogenen Dar-
stellung weiterführende Aussagen in die Umweltprüfung“  in 
„Abgleich mit den aktuellen Daten zu den Vorkommen und 
Bestandsgrößen der planungsrelevanten Arten in den Krei-
sen des LANUV“  eingebracht, um der „nachfolgenden Pla-
nungsebene der Regionalplanung …  Hinweise zu einer 
weitreichenderen Berücksichtigung und Einschätzung der 
grundsätzlichen Konfliktsituation windkraftsensibler Arten 
im Rahmen der Festlegung von Vorranggebieten“  bereitzu-
stellen  (S. 11 f). 

Bei der Potentialflächenanalyse zur Ausweisung von Wind-
energiekonzentrationszonen  in Bornheim wurde die Nicht-
erfassung  von Teilen des Planungsbereiches  fälschlicher-
weise aber so bewertet, dass es in diesen Potentialflächen 
keine planungsrelevanten Tierarten gäbe und diese Berei-
che deshalb besonders geeignet wären. 

Eine Orientierung der Regionalplanungsbehörden am Fach-
informationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-
Westfalen“, @LINFOS ist bei der lückenhaften Datenerfas-
sung durch das LANUV nicht geeignet, um dem „dramati-
schen Verlust der Biologischen Vielfalt“  entgegen zu wirken. 
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Nr. Fundstelle: Änderungsvorschlag: Begründung / Anmerkung: 

14 SN, S. 14 ff, UB S. 13 f. LSV-Anregung:     „Raumbedeutsame Freiflächen-Solarenergie im 
Freiraum“  sollten durch strengere Auflagen als in der Synopse 
bisher vorgesehen auf Flächen mit wirklich geringen negativen 
Auswirkungen auf  die Umgebung begrenzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der LSV e.V. hat erhebliche Vorbehalte gegen „Raumbe-
deutsame Freiflächen-Solarenergie im Freiraum“  (S. 14).  

Photovoltaik-Anlagen beanspruchen ein Vielfaches an Raum 
zur Erzeugung von Strom wie Windenergie-Anlagen.  Das 
Bundesumweltministerium weist darauf hin, dass zahllose 
für Solaranlagen geeignete Gebäude im Bestand zur Nut-
zung durch Solarenergie geeignet sind.  Hier ist ein riesiges, 
bisher brachliegendes Potential vorhanden. Photovoltaik-
Anlagen auf und an Gebäuden sollten deshalb deutlich stär-
ker gefördert werden.  

In der Synopse zur LEP-Änderung wird auf die Problematik 
von Freiflächen-Photovoltaikanlagen hinsichtlich der Ernäh-
rungssicherheit  und anderer negativen Umweltauswirkun-
gen auf den S. 14 ff. ausdrücklich hingewiesen, so dass wir 
hier auf weitere Erläuterungen verzichten. 

Die  in der Synopse als Ausgleich für den Flächenverbrauch 
durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen erhobene Forde-
rung: „Die erstmalige Inanspruchnahme von Freiflächen für 
Siedlungs- und Verkehrszwecke ist zu verringern“ (S. 20) 
wird vom LSV zwar unterstützt, erscheint aber illusorisch. 
Seit langem soll in NRW nach den Vorgaben des LEP der Flä-
chenverbrauch als Ziel der räumlichen Entwicklung sinken. 
Im Umweltbericht zur aktuellen LEP-Änderung  wird denn 
auch unter „Ziele des Umweltschutzes“  aufgeführt: „Spar-
samer Umgang mit Grund und Boden (§ 2 ROG, § 1 
BNatSchG, § 1 BBodSchG, § 1 LBodSchG)“  (S. 13). Die  „Flä-
cheninanspruchnahme im Freiraum ist zu begrenzen (§ 2 
ROG)“  (S. 14). 

Trotz dieser Zielsetzungen steigt der Flächenverbrauch in 
NRW. 
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LSV-Anregung:    Im LEP werden die Regionalplanungsbehörden 
angewiesen, den Verlust weiterer Freiflächen u.a. durch die Bau-
leitplanung der Kommunen und bei Straßenneubauten wirksam zu 
begrenzen.  

 

In Bornheim z.B. werden trotz rasantem Wachstum unge-
bremst weiterhin mit Billigung der Regionalplanungs-
behörde Köln Wohn- und Gewerbegebiete „durch erstmali-
ge Inanspruchnahme von Freiflächen“ (S. 20) ausgewiesen; 
neue Umgehungsstraßen und eine neue, aus Bedarfsge-
sichtspunkten absolut entbehrliche  Autobahn Rheinspange 
(A 553)  sind geplant. 

 
 




